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Antragstext:   

Der Bundesparteitag möge beschließen: 
 
Änderung der Wahlordnung 

 

§ 1 Geltungsbereich 
 

(1) Diese Wahlordnung gilt für alle Wahlen in der Partei, soweit nicht Landesverbände oder 
ihre Untergliederungen eigene Wahlordnungen beschließen. 

 
§ 6 Herkömmliche Einzel- und Gruppenwahl 

 
(1) Einzelwahl mit einem Kandidaten 
 

Soll durch die Wahl eine einzelne Position besetzt werden und ist nur ein Kandidat 
vorhanden, kann auf dem Stimmzettel „Ja“ oder der Name des Kandidaten oder „Nein“ 
oder „Enthaltung“ vermerkt werden. Erhält der Kandidat nicht die einfache Mehrheit im 
Sinne von § 2 Absatz ist erneut zu wählen. 

 
(2) Einzelwahl mit mehreren Kandidaten 
 



Soll durch die Wahl eine einzelne Position besetzt werden und sind mehrere Kandidaten 
vorhanden, kann auf dem Stimmzettel der Name eines Kandidaten oder „Nein“ oder 
„Enthaltung“ vermerkt werden. Erhält keiner der Kandidaten die erforderliche Mehrheit, 
erfolgt Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmenzahlen. Ist die 
höchste Stimmenzahl auf mehr als zwei Kandidaten oder die höchste Stimmenzahl auf 
einen, die zweithöchste Stimmenzahl auf mehrere Kandidaten entfallen, nehmen jeweils alle 
an der Stichwahl teil; erforderlichenfalls schließt sich eine weitere Stichwahl an. 
 
(3) Herkömmliche Gruppenwahl 
 
Vor dem Beginn der Wahl beschließt die Versammlung, ob und ggf. welche Positionen in 
einem oder mehreren Blöcken gewählt werden. 
 
a) Jeder Stimmberechtigte hat maximal so viele Stimmen, wie Positionen zu 
besetzen sind. Für jeden Kandidaten kann nur eine Stimme abgegeben werden. 
 
Werden leere Stimmzettel verwendet, kann auf dem Stimmzettel alternativ notiert werden: 
1. So viele Namen von Kandidaten, wie Positionen zu besetzen sind oder weniger, 
2. Nein, 
3. Enthaltung (auch abgekürzt). 
 
Werden Stimmzettel mit vorgegebenen Kandidaten verwendet, kann folgendermaßen 
alternativ votiert werden: 
1. So viele Namen von Kandidaten einmal ankreuzen, wie Positionen zu 
besetzen sind oder weniger, 
2. Nein (einmal, entweder über oder unter den Namen), 
3. Enthaltung (einmal, entweder über oder unter den Namen; auch abgekürzt). 
 
Die Abstimmung mit Nein oder Enthaltung bezieht sich jeweils einheitlich auf alle 
Wahlbewerber.  
 
b) Werden mehr Stimmen abgegeben als zulässig, ist der Stimmzettel ungültig. Eine 
Mindestzahl an abgegebenen Stimmen ist nicht vorgeschrieben. 
 
c) Gewählt sind höchstens so viele Bewerber, wie Ämter zu besetzen sind, und zwar die 
Bewerber mit den meisten erhaltenen Stimmen, allerdings nur die, für die mehr als die 
Hälfte der Abstimmenden ohne Berücksichtigung der ungültigen Stimmen und 
Enthaltungen gestimmt haben. 
 
d) Sind nach dem ersten Wahlgang nicht alle Ämter besetzt, erfolgt ein zweiter Wahlgang. 
Am zweiten Wahlgang nehmen von den im ersten Wahlgang nicht gewählten Bewerbern 
diejenigen mit den höchsten Stimmenzahlen teil, und zwar doppelt so viele, wie noch 
Positionen offen sind. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Sind danach noch Ämter 
unbesetzt, die nach der jeweiligen Satzung nicht zwingend besetzt werden müssen, 
entscheidet die Versammlung, ob ein weiterer Wahlgang durchgeführt wird, ggf. ob dieser 
als weitere Stichwahl erfolgt oder neue Bewerber zugelassen werden, oder ob die noch 
fehlenden Ämter einstweilen unbesetzt bleiben. 


